
UNTERSUCHUNGSGEBIET „ORTSKERN / ORTSDURCHFAHRT GRIES“  
IN DER VERBANDSGEMEINDE OBERES GLANTAL, ORTSGEMEINDE GRIES 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE BETEILIGUNG UND 

MITWIRKUNG DER BETROFFENEN GEMÄSS § 137 BAUGB ZUR 
AUSWEISUNG EINES SANIERUNGSGEBIETES 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Gries hat in öffentlicher Sitzung am 23.06.2022 gemäß § 141 

Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBI. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, den Beginn der Vorberei-

tenden Untersuchungen zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit für das Untersuchungsgebiet „Orts-

kern / Ortsdurchfahrt Gries“ in der Ortsgemeinde Gries beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung 

des Beschlusses erfolgte am 09.07.2022 im Wochenblatt Oberes Glantal – Der Südkreis, Amtliche 

Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Untersuchungsgebiets mit einer Größe von ca. 32 Hektar umfasst 

alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im anliegenden Lageplan (Quelle: Verbandsge-

meinde Oberes Glantal / LVermGeo Rheinland-Pfalz (2022); Stand: April 2022) durch eine Umgren-

zungslinie abgegrenzten Fläche. Der Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses und wird zu jeder-

manns Einsicht im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung während den allgemeinen Dienststun-

den bereitgehalten. 

Das Untersuchungsgebiet umfasst im Wesentlichen folgende Bereiche: 

 Bahnhofstraße  

 Höllgasse 

 Friedhofstraße 

 Raiffeisenring 

 Hauptstraße 

 Goethestraße 

 Triftstraße 

 Grabenstraße  

 Hochstraße 

 Am Rechental 

 Schlossbergstraße 

 Sportplatzstraße (teilweise) 

 Hutschwaldstraße (teilweise) 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem anliegenden Lageplan. 

 

Als vorläufige Ziele und Zwecke der Sanierung wurden bestimmt: 

 Stärkung als Wohnstandort 

 Modernisierung und Instandsetzung von baulichen Anlagen sowie ortsbildgerechte Gestaltung der 

öffentlichen und privaten Bausubstanz 

 Anpassung des Gebäudebestandes und des öffentlichen Raumes an die Bedürfnisse der älter 

werdenden Bevölkerung (Barrierefreiheit) 



 Schaffung adäquater Wohn- und Betreuungsangebote (Umnutzung von Gebäuden, Serviceleis-

tung) 

 Energetische Sanierung 

 Beseitigung von Leerständen durch Behebung von Funktionsmängeln und Nutzungskonflikten 

 Rückbau nicht benötigter Bausubstanz mit Neuordnung/ Neubebauung (verbesserte Freiraumqua-

lität) 

 Erhöhung der Wohnumfeldqualität: Wohnumfeldverbesserung, Aufwertungsmaßnahmen im priva-

ten Raum. 

 Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Raumes, dorfökologische Maßnahmen, Steigerung 

der Vitalität des Dorfes 

 

Die Ortsgemeinde Gries hat die Vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen, 

die erforderlich sind, um Beurteilungsgrundlagen zu gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, 

die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzu-

strebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen (§ 141 Abs. 1 

Satz 1 BauGB).  

 

Mit der Durchführung Vorbereitender Untersuchungen wurde die Kernplan GmbH, Gesellschaft für 

Städtebau und Kommunikation, 66557 Illingen, beauftragt. 

 

Die vorläufigen Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen, insbesondere unter Einschluss von 

Vorschlägen zur Abgrenzung eines förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, des Sanierungsverfah-

rens sowie des städtebaulichen Rahmenplans, wurden in einem Bericht zusammengefasst. 

 

Gemäß § 137 BauGB soll die Sanierung mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Be-

troffenen möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanierung 

und zur Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des 

Möglichen beraten werden.  

 

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 137 BauGB werden die Ergebnisse der Vorbereitenden Unter-

suchungen insbesondere unter Einschluss von Vorschlägen zur Abgrenzung eines förmlich festgeleg-

ten Sanierungsgebiets, des Sanierungsverfahrens sowie des städtebaulichen Rahmenplans in der 

Zeit 

 

vom 15.07.2022 bis einschließlich 15.08.2022 

 

in der Verbandsgemeindeverwaltung, Oberes Glantal Fachbereich 2 Bauen und Umwelt, Verwal-

tungsgebäude Waldmohr, Rathausstraße 14, Zimmer W1.2.05 Stefan Bauer, W1.2.06 Johanna Rindt 

oder W1.2.02 Monika Yilmaz während den Öffnungszeiten der Verwaltung, Mo-Mi von 8:30 – 12:00 

Uhr und von 14:00 -16:00 Uhr, Do von 8:30 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 18:00 Uhr, Fr von 8:30 – 

12:00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 

 

Während dieser Zeit können von jedermann Bedenken und Anregungen zu den Ergebnissen der Vor-

bereitenden Untersuchungen insbesondere unter Einschluss von Vorschlägen zur Abgrenzung eines 

förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, des Sanierungsverfahrens sowie des städtebaulichen Rah-

menplans schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail an: s.bauer@vgog.de, 

j.rindt@vgog.de oder m.yilmaz@vgog.de vorgebracht werden. Für die Erörterung steht der Fachbe-

reich während der Dienststunden zur Verfügung. Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen 

mailto:s.bauer@vgog.de
mailto:j.rindt@vgog.de


können bei der Beschlussfassung über die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen mit Rah-

menplan und der Sanierungssatzung unberücksichtigt bleiben. 

 

 

Gries, den 08.07.2022 

 

In Vertretung gez. Frank Heil 
1. Ortsbeigeordneter 

 

 

Hinweise:  

 

Der Beschluss über die Vorbereitenden Untersuchungen ist nicht gleichbedeutend mit der förmlichen 

Festlegung des Sanierungsgebietes. Diese bedarf einer besonderen Sanierungssatzung. 

 



Lageplan, o.M.

Geltungsbereich des Untersuchungsgebietes „Ortskern / Ortsdurchfahrt Gries“ in der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal, Ortsgemeinde Gries

Quelle: Verbandsgemeinde Oberes Glantal / LVermGeo Rheinland-Pfalz (2022), Stand: April 2022; Bearbeitung: Kernplan
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